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Das Kindergeld wird zur Steuerfreistellung 
des elterlichen Einkommens in Höhe des 
Existenzminimums eines Kindes gezahlt. Vor 
diesem Hintergrund wird im laufenden Kalen-
derjahr zunächst das Kindergeld als Steuer-
vergütung gezahlt. Die steuerlichen Freibe-
träge für Kinder werden im Rahmen der  
Einkommensteuerveranlagung geprüft und 
damit ermittelt, ob durch den Anspruch auf 
Kindergeld die Steuerfreistellung des Exis-
tenzminimums des Kindes auch tatsächlich 
erreicht worden ist. Ist dies nicht der Fall, 
werden die steuerlichen Freibeträge abge- 
zogen und das zustehende Kindergeld mit  
der Steuerschuld verrechnet.
Kindergeld erhält, wer seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat 
und deutscher Staatsbürger ist. Für Deutsche 
im Ausland gelten besondere Regeln. Eben-
so gelten Sonderregeln für Staatsangehörige 
der Europäischen Union sowie des euro- 
päischen Wirtschaftsraumes. Der Antrag auf 
Kindergeld muss bei der zuständigen Fami- 
lienkasse der Bundesagentur für Arbeit gestellt 
werden (siehe auch: www.familienkasse.de).
Grundsätzlich ist der Kindergeldempfänger 
verpflichtet, der zuständigen Familienkasse 
unverzüglich alle Änderungen in seinen bzw. 
den Verhältnissen des Kindes mitzuteilen, die 
für den Kindergeldanspruch wichtig sind. 
Dies betrifft auch die unten dargestellten 
Neuerungen ab dem 1. Januar 2016. So 
bestehen entsprechende Mitteilungspflichten 
gegenüber der Familienkasse insbesondere 
auch, sofern man Kindergeld für ein über  
18-jähriges Kind erhält. Denn dieser An- 
spruch besteht nur dann, wenn das Kind  
eine erstmalige Berufsausbildung oder ein 
Erststudium absolviert. Sobald sich an diesen 
Verhältnissen etwas ändert, also zum Beispiel 
sobald dieses Kind seine Ausbildung abge-
schlossen hat und eine Erwerbstätigkeit auf-
nimmt ist man verpflichtet, die Familienkasse 
hiervon unverzüglich zu informieren.
Kindergeld wird für Kinder, unabhängig von 
ihrer Staatsangehörigkeit, gezahlt, wenn sie 
in Deutschland ihren Wohnsitz oder ge- 
wöhnlichen Aufenthalt haben. Dasselbe gilt, 
wenn die Kinder in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder des europäischen 
Wirtschaftsraumes (z.B. Schweiz) leben. Bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird 

Kindergeld für alle Kinder gezahlt. Darüber 
hinaus bis zur Vollendung des 25. Lebens- 
jahres, solange es für einen Beruf ausgebildet 
wird. Darüber hinaus erhält man für ein über  
18 Jahre altes Kind auch dann Kindergeld, 
wenn es bis zur Vollendung des 21. Lebens-
jahres ein freiwilliges soziales oder ein frei-
williges ökologisches Jahr ableistet.
Ab dem 1. Januar 2016 wurde das Kinder-
geld erhöht. Das bedeutet, dass für das erste 
und zweite Kind nun jeweils 190 EUR pro 
Monat gezahlt werden, für das dritte Kind 
196 EUR pro Monat und ab dem vierten  
Kind 221 EUR pro Monat. Diese Erhöhung 
wird seitens der Familienkasse automatisch 
durchgeführt. 
Da die Kindergeldzahlung zunächst mit 
Ablauf des Monats endet, in dem das Kind 
das 18. Lebensjahr vollendet hat kommt  
eine Weiterzahlung nur in Betracht, wenn es  
die oben genannten Voraussetzungen er- 
füllt, also wenn es sich zum Beispiel in  
einer Schule oder Berufsausbildung oder 
einem Studium befindet, und dies der Fami- 
lienkasse nachgewiesen und das Kindergeld 
erneut beantragt wird. Dieser Antrag ist 
schriftlich zu stellen. 
Bei einem erstmaligen Antrag aufgrund der 
Geburt eines Kindes ist die Geburtsbeschei-
nigung für Kindergeld oder die Geburtsur- 
kunde jeweils im Original der Familienkasse 
vorzulegen. 
Als weitere Voraussetzung für den Erhalt  
von Kindergeld ab dem 1. Januar 2016 wird 
die Angabe der Steueridentifikationsnummer 
des Kindes und des Kindergeldberechtig- 
ten verlangt. Diese neue Forderung führte  
zu erheblicher Verunsicherung. Insbesondere 
bestand die Sorge, dass bei nicht rechtzei- 
tiger Vorlage der Steueridentifikationsnum-
mern dann ab Januar 2016 die Familien- 
kasse kein Kindergeld mehr auszahlt. Dem  
ist nicht so. Grundsätzlich wird die Fami- 
lienkasse es nicht beanstanden, wenn die  
Steueridentifikationsnummern im Laufe des 
Jahres 2016 nachgereicht werden. Werden 
diese allerdings nicht im Laufe des Jahres 
übermittelt, so ist die Familienkasse ver-
pflichtet, die Kindergeldzahlungen rückwir-
kend zum 1. Januar 2016 aufzuheben und 
das seit Januar 2016 gezahlte Kindergeld 
zurückzufordern. 

Die Steueridentifikationsnummern müssen 
auch für Kinder angegeben werden, die vor 
dem 1. Januar 2016 geboren worden sind. 
Hintergrund dieser Regelung ist, dass Kinder-
geld für jedes Kind nur einmal ausgezahlt 
wird. Durch die Angabe der Steueridentifi- 
kationsnummern soll sichergestellt werden, 
dass es nicht zu Doppelzahlungen kommt. 
Die Übermittlung kann, wie oben dargestellt, 
immer nur schriftlich erfolgen. Die Steuer- 
identifikationsnummern wurden an jede Per-
son in einem direkten Schreiben des Bundes-
zentralamtes für Steuern verschickt. Sollte 
dieses Schreiben verloren gegangen sein 
kann im Internetportal des Bundeszen- 
tralamts für Steuern mit einem entsprechen- 
den Eingabeformular um erneute Zusendung 
dieser Identifikationsnummer gebeten wer-
den. Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
geschieht dies immer nur schriftlich. 
Für ein neugeborenes Kind sollte der Kinder-
geldantrag erst gestellt werden, wenn für  
dieses Kind die Identifikationsnummer vor-
handen ist. Der Anspruch auf Kindergeld  
verjährt erst nach vier Jahren. Das Kinder- 
geld wird also rückwirkend ab dem Ge- 
burtstermin gezahlt, wenn innerhalb der  
oben genannten Verjährungsfrist bei der 
Familienkasse der Kindergeldantrag gestellt 
wurde und sämtliche erforderlichen Unter- 
lagen eingereicht wurden.
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TRACK REAL MOTION IN MOTION

DIAGNOSE UND THERAPIE IN 3D!

Mit SICAT Function bekommen Behandler erstmals exakt die Informationen, 

die für die präzise Diagnose und fortschrittliche Therapie von Cranioman-

dibulären Dysfunktionen erforderlich sind. Präzise Daten aus DVT, dem 

SICAT JMT 
+ und optische Abdrücke erstmals integriert in 3D:

 ¡ 3D-Darstellung des Kiefers in Bewegung

 ¡ Echte Bewegungsspuren für jeden Punkt

 ¡ Räumliche Beziehung von Kondylus und Fossa in Bewegung

 ¡ Volldigital hergestellte Therapieschiene SICAT OPTIMOTION

 ¡ JETZT NEU: 4D-Guided Restaurationen dank CEREC-Einbindung

Lernen Sie Ihr neues Erfolgsgeheimnis jetzt kennen – Diagnose, Planung 

und Beratung mit dem Patienten in nur einer Sitzung!
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FRONT-ECKZAHNFÜHRUNG

MICHIGAN PRINZIPIEN

FREEDOM IN CENTRIC
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